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erhielt. — Rußland behielt Finnland (vgl. § 69); Polen (außer dem
preußischen und österreichischen Teile und Krakau) wurde als Königreich
in Personalunion mit Rußland vereinigt. Krakau wurde Republik unter
dem Schutze Rußlands, Preußens und Österreichs. — Ebenso wurde das
bisher dänische Norwegen (als Ersatz für das verlorene Finnland und
Schwedisch - Pommern) in Personalunion mit Schweden verbunden.
Dänemark mußte sich mit Lauenburg begnügen. — England behielt
die bisher holländischen Kolonien Ceylon und das Kapland sowie einen
Teil von Holländisch-Guyaua, ferner Malta; außerdem wurde ihm die
Schutzherrschaft über die sieben Jonischen Inseln überlassen, die als
Republik vereinigt wurden. Damit gewann England, das schon im Besitze
von Gibraltar war, eine beherrschende Stellung im Mittelmeere. — Der
Schweiz, deren republikanisch-föderative Verfassung anerkannt wurde,
wurde ewige Neutralität zugestanden. Zu ihren 19 Kantonen wurden
Genf und Wallis, die Napoleon Frankreich einverleibt hatte, und das
preußische Neuenburg hinzugefügt; dabei blieb indessen Neuenburg unter
preußischer Herrschaft. — In Italien wurden Toskana, das der bis-
herige Großherzog von Würzburg zurückerhielt, und Modeua österreichische
Sekundogenitnren. Parma erhielt Napoleons Gemahlin Marie Luise für
ihren Sohn, den „Herzog von Reichstädt" (gestorben 1832). Sardinien
wurde als Königreich wiederhergestellt, durch Genua vergrößert und dem
Könige Viktor Emannel zurückgegeben. Ebenso wurde der Kirchenstaat
wiederhergestellt. Neapel und Sizilien erhielten die Bourbouen als „König-
reich beider Sizilien" zurück1. So blieb, wie Deutschland, so auch
Italien trotz der Wünsche des Volkes uugeeiuigt. — In Portugal wurde
das Haus Braganza, in Spanien das Haus Bourbon wieder eingesetzt.
Papst Pius VII. stellte den Jesuitenorden (vgl. § 55), Ferdinand VII.
von Spanien die (1808 aufgehobene) Inquisition wieder her.

Das Verlangen der deutschen Patrioten nach Wiederherstellung des Der Deutsche
Deutschen Reiches unter einem Kaiser, wofür in Wien vor allem Stein ®unb-
eintrat, wurde nicht erfüllt, da die deutschen Einzelstaaten die unter
Napoleon gewonnene Souveränität nicht wieder ausgeben wollten und es
eine Unmöglichkeit war, den preußisch-österreichischen Dualismus dadurch
zu überwinden, daß die eine Großmacht sich der anderen unterordnete.
Nur ein dürftiges Band der Einheit stellte die Deutsche Bundesakte
vom Jahre 1815 her. Darin vereinigten sich die (35) souveränen Fürsten
und (4) Freien Städte Deutschlands zu einem beständigen Bunde. An
diesem „Deutschen Bunde" nahm Österreich nur mit seinen deutschen
Staaten, Preußen nur mit seinen ehemals zum Reiche gehörenden Provinzen
teil. Der König von Dänemark gehörte ihm als Herzog von Holstein,

i Murat war anfangs, da er in einem Vertrage mit Österreich versprochen hatte,
die Sache Napoleons zu verlassen, im Besitze Neapels gelassen worden; als er aber nach
Napoleons Landung (§ 82) in der Absicht, Italien zu einigen, Österreich den Krieg er-
klärte, wurde er geschlagen und abgesetzt. Bei einem Versuche, sein Reich zurückzuerobern,
wurde er gefangen und erschossen.


